
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Lebenshilfe Bremen e.V., Waller Heerstr. 55,28217 Bremen,

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. 1 SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieserVereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für enruach-

sene Menschen mit geistiger und i oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit g 53 SGB Xlt und $ 2 der Verordnung zu S 60 SGB Xll, in der am 31'

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Lebenshilfe Bremen e-V. - nachfol-

gend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1

und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX im Wohntraining, in

derVegesacker Heerstraße 151 in 28217 Bremen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbrindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

gelegten Leistungstyp Nr. 05: ,,Wohntraining für erwachsene Menschen mit geisti-

ger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Ambulantes Wohntraining)". Nä-
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heres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungsty-

penbeschreibung (Anlage 1)zu entnehmen. Die Dauer derAufenthaltes im Wohntraining

ist in der Regel auf 36 Monate begrenzt.

2.3 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, für Erwachsene Menschen,

die zum Personenkreis nach S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der Ein-

gliederungshilfe nach Teil2 SGB lX beziehen, kann diese gemäß der Rahmenleistungs-

beschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leistungsberechtigte" erfol-

gen.

2.4 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

Ziffer 5.1 der Leistu ngstypenbeschreibung, persönlich geeignet ist.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.7 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahlvon 3 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig für

b rem ische Leistu n gsberechti gte vorzu halten.

3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungser-

bringers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die

übergreifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbe-

schreibung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 3) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebe-
darfs-
qruppe

Perso-
nen-
zahl

Beleg-
tage

Personalschlüssel
Betreuung

Vollzeit-
Stellen

Betreuung

1

2

3
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4
5
Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt ollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung /

Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbei wird für die Fachliche Lei-

tung / Koordination mit einem Personalschlüssel von  bezogen auf die Anzahl

der Leistungsberechtigten kalkuliert.

3.4 Die unter Ziffer 3.3genannten insgesamt Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kal-

kulation (siehe Anlage 3) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über fol-

gende Qualifikationen:

a

3.S Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von vergütet, die vom Leistungserbringer im

Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

3.6 Zuzüglich zu dem personalmix unter 3.4 werden gemäß des Schlüssels von für die

Ergänzungspauschale Wohntraining  Vollzeitstellen kalkuliert.

4 Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zuveF

güten.
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4.2 Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der TVöD VKA ab dem 01 .07.2025 für alle Be-

schäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.04.2025 und nach in

Kraft treten Stand 01.05.2026 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere

die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergü-

tung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und

Berufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlun-

gen, Jahressonderzahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Min-

desteinhaltung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppie-

rungsg ru ndsätze des Tarifu ertrags.

4.3 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen in

dem Zeitraum 01 .07.2025 - 30.04.2026 für Fachkräfte und für Nicht-Fach-

kräfte  und ab dem 01.05.2026 für Fachkräft und für Nicht-

Fachkräfte €. Die Definition von Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergeben

sich aus der Vorlage der Vertragskommission vom 25.10.2024 unter TOP 7. Demnach

haben Fachkräfte eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium gemäß Leistungsbe-

schreibung abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden mit anderen Qualifikationen werden ver-

tragsrechtlich den Nicht-Fachkräften zugeordnet. Die Berechnungsgrundlagen ergeben

sich aus den Kalkulationsunterlagen (Anlage 3). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten wer-

den vom Leistungserbringer prospektiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene

personal, sowie unter Berücksichtigung notwendiger Neueinstellungen und voraussicht-

licher Personalabgänge, berechnet.

5 Vergütungsvereinbarung

S.1 Für die Zeit ab dem 01. Juli 2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zitfer 2.1ein Entgelt vereinbart.

5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Ab dem 01.07.2025:

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

1 4,38 € 24,61€ 12,57 € 3,20 € 44,76€

2 4,38 € 45,41€ 12,57 € 3,20 € 65,56 €

3 4,38 € 77,10 € 12,57 € 3,20€ 97,25€

4 4,38 € 133,31 € 12,57 € 3,20€ 153,46 €
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5 4,38 € 190,48 € 12,57 € 3,20 € 210,63 €

Ab dem 01.05.2026

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

1 4,44 € 25,09 € 12,81€ 3,20€ 45,54C.

2 4,44 € 46,32€ 12,81€ 3,20 € 66,77 €

3 4,44 € 78,66 € 12,81€ 3,20€ 99,11 €

4 4,44 e 136,03 € 12,81€ 3,20 € 156,48 €

5 4,44 € 194,38 € 12,81€ 3,20€ 214,83€

5.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

5.1.3 Gemäß S 1g Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

Ab dem 01.07.2Q25:

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

I 3,29 € 18,46 € 12,57 € 3,20 € 37,51€

2 3,29 € 34,06 € 12,57 € 3,20 € 53,11 €

3 3,29 € 57,82€ 12,57 € 3,20€ 76,88 €

4 3,29 € 99,98 € 12,57 € 3,20 € 119,03 €

5 3,29 € 142,86 € 12,57 € 3,2Q€ 161,91 €

Ab dem 01.05.2026:
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Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

5.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 2)zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs. 1

sav2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. S 125 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB lX regelt.

5.2 lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Zitfer 2.6 kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompensation durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der

Anlage g zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

5.3 Eine Abrechnung der unter Ziffer 5.1- 5.2 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

6 Prüfung der wiitschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit $ 5 des Ausführungsge-

setzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien Hansestadt Bremen

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

1 3,33 € 18,82€ 12,81€ 3,20 € 38,16 €

2 3,33 € 34,74 € 12,81€. 3,20 € 54,08 €

3 3,33 € 58,99 € 12,81€ 3,20€ 79,33 €

4 3,33 € 102,02€ 12,81€ 3,20 € 121,36€

5 3,33 € 145,78 € 12,81€ 3,20€ 165,12€

6.1
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sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-

fungen.

6.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das Be-

richtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres

an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe hiezu BremLRV

SGB lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das ver-

gangene Kalenderjahr.

6.3 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7 Vereinbarungszeitraum

7.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juli 2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

20 Monaten auf unbestimmt Zeit geschlossen.

7.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarung bedarf es einer schriftlichen Kündigung. Die Vereinbarung kann, un-

ter Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Mindestlaufzeit, mit einer Frist von 3 Mona-

ten zum Monatsende gekündigt werden. Sollte der Leistungserbringer innerhalb der un-

ter Ziffer 7.1 genannten Mindestlaufzeit eine Tarifumstellung vornehmen, kann die Ver-

gütungsvereinbarung ohne Einhaltung der Mindestlaufzeit mit einer Frist von mindestens

6 Wochen gekündigt werden.

7.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der An-

passung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuver-

handlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

7.4 Eine Anpassung der Leistungsmerkmale in der Leistungsvereinbarung nach S 125 Abs.

2 SGB lX, die mit ausdrücklicher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf

keiner Kündigung der Leistungsvereinbarung.

I Sonstige Regelungen

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

8.1



Seite 8 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Zeit ab 01 .07.2025

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein

8.2 Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Vereinbarung

8.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im Januar 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Anlaqen:

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3

Brill

Leistungstyp Nr. 05 (Anlage 2.5 zum BremLRV SGB lX)

Rahmenleistungsbeschreibung: Begleitung im Krankenhaus für erwachsene Men-

schen

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .07 .2025 - 30.04.2026 und 01'05.2026 - 31'03'2027
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Leistungstyp Nr. 05

Wohntraining für erwachsene Menschen
mit geistiger und / oder mehrfacher
Behinderung
(ehemals Ambulantes Wohntraining)

1 Kurzbeschreibung/
Begriff/ Rechts-
grundlage

Das Wohntraining ist ein
90 SGB lX in Verb. mit $

Leistungsangebot der Eingliederungshilfe gem. $
113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB lX in Verb. mit $ 78

Abs. 1 und 2 SGB lX für den Personenkreis der erwachsenen Menschen

mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verb. mit $ 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll in der am

31. Dezeriber 2019 geltendÄn Fassung, die in einer Wohnung oder in ei-

ner wohngemeinschaft leben und der Förderung und Unterstützung zur

Teilhabe am teben in der Gemeinschaft bedürfen. Diese Rechtsgrundlage

findet Anwendung in dbr Gestaltung der Leistungen unter den Bedingun-

gen des Landesrahmenvertrags für das Land Bremen

Das Wohntraining findet im wesentlichen entweder in der eigenen woh-
nung des MenscÄen mit Behinderung oder in einer Wohnung oder einer

Wolingemeinschaft statt, deren Vermieter auch der Leistungserbringer des

Wohntrainings sein kann.

Die Dauer des Aufenthaltes im Ambulanten wohntraining ist in der Regel

auf 36 Monate begrenzt.

2. Personenkreis Das Wohntraining können volljährige Menschen mit einer wesentlichen
geistigen und / oder mehrfachen Behinderung erhalten,

I deren selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben

in der Gesellschaft eingeschränkt sind
r die in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder tageweise so-

wie nachts in der Regel ohne persönliche Unterstützung zu leben

r deren Teilhabebedarfe mit ambulanten ärztlichen, psychotherapeu-

tischen Behandlungen und nichtärztlichen Therapien nicht ausrei-

chend abgedeckt sind
r die sich in Übergangssituationen befinden und/oder mehrere bzw.

wechselnde Lebensthemen parallel zu bewältigen haben

r die im Rahmen des Betreuten Wohnens nicht ausreichend
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Das Wohntraining können ebenso pflegebedürftige, volljährige.Menschen

mit einer wesentl-'rchen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung erhal-

ten, bei denen unter SeiUct<sicntigung von Leistungen der Pflege Teilhabe-

bedarfe.am Leben in der Gemeinschaft bestehen.

stützenderen Rahmeneinen stärkeren,betreut werden können und
für den Übergang benötigen

Das Wohntraining hat zumZiel:
. Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung durch

gezieltes Training im Bereich selbstständiger Lebensführung.?u.m

leben im Betreulen wohnen zu befähigen bzw. soweit als möglich

unabhängig von Unterstützungsmaßnahmen zu machen

. diese bei der selbstbestimmten Gestaltung ihres Wohn- und Le-

bensraums unter Berücksichtigung sozialräumlicher Aspekte und

bei der Venruirklichung der eigenen Lebensziele zu unterstützen

. deren Autonomie und selbstverantwortung zu fördern und zu res-

pektieren, die Teilhabe an allgemeinen Angeboten in den.Berei-

ähen Arbeit, Bildung, Kultur, Freizeit und Gesundheitsförderung

anzuregen bzw. zuLrmöglichen und auf eine Minimierung der

Auswirkungen der Behinderung-en hinzuwirken
. die lnanspruchnahme aller zur Übenivindung der behinderungsbe-

dingten Einschränkungen zur Verfügung stehenden Rehabilitati-

onsangebote zu ermöglichen
. die Seinstfrifemöglichkeiten zu stärken bzw. eine Stabilisierung der

Lebenssituationzuerreichenundihnimsinnederbesonderen
Aufgabe der Eingliederungshilfe soweit wie möglich' unabhängig

von UnterstÜtzungsmaßnahmen zu machen'

Bei der Entwicklung der Möglichkeiten der sozialen Teilhabe sind sowohl

die hemmenden, als auch die fördernden umwelt- und personenbezogenen

Faktoren und ihre Wechselwirkungen zu berücksichtigen'

4. Leistu

nings.

sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Leistungsberechtigte des

Wohntrainings bei entsprächender Bedarfslage Leistungen der Hilfe zum

Lebensunteäralt oder der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminde-

rung nach sGB Xll oder Leistungen der Grundsicherung für erwerbsfähige

Arbeitssuchende nach SGB ll.

des Wohntrai-nicht LeistungsbestandteilUnterkunft und VerPflegung sind4.1. Unterkunft u
Verpflegung

am Rahmenm dessichorientierenLeistuenDie ngenenbezogenperson
nndU dem tman21 SG IX Begutachtu gsverfahrenBG lanes nach sesamtp

U nu dd erenilfebedarfH lnhalt, mfangndividue lenHMBW festgestellten
erdaufEinzelfall Gder rundrdenwe tm lage jeweiligenzeitliche Organisation

eisind bedarfsge-D Leistue nzelfallbezogenngengeplant.Begutachtung
ß-einschliellenanteS enwerd WochentagenZUrecht nerb tagsüberngen.

ndu Fderdlich Wer ochenenden angeboteneiertage

nBeratuwerden alsLealen istun s,undDie genischen psychosozipädagog
sozt-lmnund KontakteHvon lfenErschließu ngUnterstützun s,Begleitung
För-ndUe zielgerichtetestellvertretendAn AusführungUmfeldalen leitung
ItesnhaUutachtetenRahmenlm nterstützungsides begß rgregelmäderung

ieD lfenHi könnenund überprüft.erbrachtndU U nterstützu n gsumfanges
Dien werdeneleistetRahmentm Gruvon sndividuell oder ppenangebote
derBeteaktivermitsindrelevantenfü Traindas

4.2. Art, lnhalt und Um'
fang der Leistun'
gen
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Leistungsberechtigten zu verfolgen.

Die spezifischen Bedarfe des Personenkreises werden auf Basis der Er-

gänzüngspauschale für das Wohntraining flexibel und individuell erbracht.

Es wirOiin strukturierter und stützender Rahmen im Wohntraining angebo-

ten und das im Rahmen der Gesamtplanung vereinbarte Training mit den

Leistungsberechtigten geplant, durchgeführt und reflektiert'

Der Zeitraum der Gesamtplanung umfasst in der Regel ein Jahr'

Bei gravierenden Veränderungen, die Einfluss auf die Ziel- und Maßnah-

r"pirnrng in der Gesamtplanung haben, ist der zuständige Sozialhilfeträ-

gei umgetrend zu informieren. Unter die mitzuteilenden Veränderungen

ätten söwofrt plötzlich eintretende als auch geplante und in der Zukunft

liegende gravierende Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit den einzelnen Leistungsberechtigen

einen Betreüungsvertrag. Dieser wird vor Beginn einer Maßnahme abge-

schlossen. Das-Bremische wohn- und Betreuungsgesetz (BremwoBeG)

findet Anwendung.

entspricht den im Begutachtung
chen/Hilfebereichen.

ausbestehenKontaLeistun ktzeiten)dDie irekten enbezogene ngenperson
demmitm Kontaktrektenddieund Unterstützu n,ngsleistungeden Förder

der HilfenDieerbracht werden.Leistu n en AusgestaltungdeI gsberechtig
nsberei-a eberten Lnstrusl ment ufgefüh

4.3 Direkte personen'
bezogene Leistun-
gen

nVO Kon-Fdie eruörd undng PflegeendenZu irektenind gehörenLeistung
Wbaren ohnumfeldes,undes ittelmPersonensowtezutakten Angehörigen

ennm itBetreuern niedergelasseesetzlichenmitd Zusa mmenarbeit o
sowleszentren anderenhBe andundiken ungKlinnArzte psychiatrischen

nitm BehördeAmtern undachkräftenF unden Kooperations partnern,extern
anun ndu derenndun erd Hilfepl sdsowie chtungBegutate Beteiligung

chtenufsberis-A/erlauErstell vont.einsch der EntwicklungngFortschrei bung
We hFa undrtenFallkonferenzenanmeTeilnah

4.4 lndirekte perso-
nenbezogene Leis'
tungen

Zu den sonstigen Leistungen
e Organisation und Leitung

gehören insbesondere
äes Dienstes, Fall-, Teambesprechungen,

Arbeitskreise etc.
o Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
r Fortbildung und SuPervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation'

4.5 Sonstige Leistun'
gen

istung
etnen

füren dienehören cht LeWdes ohntrain istungdenZu sngsLeistu ngen
nterstützenUDiezuständ S nd. rbringerLeistungseandere sLeistungsträger

d teaufLeiweiterer studerbei ngenBeaLe ntragungdie sberechtigten
haben.Anspruchdiese

4.6 Leistungsaus-
schluss/ Berück'
sichtigung anderer
Leistungen

5. Personal

ver Hinsicht erforderlichen Unterstützungsleistungen'
Die Personalausstattung richtet sich nach den in quantitativer und qualitati-

t-enhm von Timdass Rasicherzustellenhat ätigkeDe nLeistu gserbringer
oderPersonur nen beschäftigtmitn zuKontaktte berechtigtenLeistung

2 XISGBner inder 75 Absted ichtn e ge-rmVE werdeittelt sn, wegen
Zu tesemd Zweckwordenrteilt sindn veruntennan Straftate rechtskräftig

inund mäßi-AnlassnEinstellu au besonderemS regelerhat beisich erd s,
ISFühruahre e erweitertesnJ ngszeugnalle 5Abstän denn (spätestensge

lassenZU welchesVOdes BuAbs.30anach

5.1 Allgemeine Anfor'
derungen an die
personelle Ausstat'
tung
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bringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm.be-

kanit wird, dasJgegen eine solche Person wegen des Verdachts, eine

solche straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur strafverfolgung ein-

geleitet worden sinO. Öiese Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und

Fraktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus

von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben'

Mit der erfü{lüng der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in

dieser: Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechtete Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den

Qualitätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der

Leistungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des

Missbrauchs zu entwickeln und umzusetzen.

adet dessen hat der Leistungser-nicht älter als drei Monate ist. Unbesch

20% - durch Nichtfachkräfte mit Zielgruppenerfahrung'

Das eingesetzte Personal für die Ergänzungspauschale wohntraining hat

in der Rägel eine Fachkraftqualifikation. Ausnahmen sind möglich'

z.Bwtedend rchu Fachkräfte Sozialpä-UDie nterstützun berwiegg erfolgt
Pfle-Erziehernlnne HeilerziehungspflegerSozindu alpädagogdagogen

d ennne ndu ita rbeiterMMitarbeiterisowlekräfte erapeutenErgothgefach
ZUauchbzw. höchstensnkatio enQualifibareberü etne verfügvergleich

5.2 UnterstützungsPer'
sonal

Direkte personen-
bezooene Leistunq der
Erqänzunqspauschale

Direkte personen-
bezooene Leistunqen

Hilfebedarfs-
oruooe

ro Wochet. 2 std.Woche1 81 Std1

Anzahl der Leistungsberechtigten in den jeweiligen Hilfebedarfsgruppen

(HBG):

Hilfebedarfsqruppe Personalschlüssel zzql. Schlüssel
Erqänzunqspauschale

Wohntraininq*

I I zu 10,14 zzol.1 zu 15

2 1zu 4,76 zzgl.1 zu 15

3 1zu 2,64 zzql.1 zu 15

4 1 zu 1,47 zzgl.1 zu 15

5 I zu 1,0'1 zzql.I zu 15

Wohntraining sind 90% des Schlüssels als

Der Personalschlüssel bzw. der schlüssel für die Ergänzungspauschale

Wohntraining bezieht sich immer auf Vollzeitstellen. Eine Vollzeitstelle de-

finiert sich näch der beim Leistungserbringer des Wohntrainings für eine

Vollzeitkraft tarif- oder arbeitsvertraglich geltenden wöchentlichen (Brutto-)

Arbeitszeit. Die (Brutto-)Arbeitszeit je Vollzeitstelle darf jedoch eine wö-

chentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden nicht unterschreiten'

Die den Hilfebedarfsgruppen und der Ergänzungspauschale wohntraining
hinterlegten Betreuungsschlüssel enthalten alle direkten, indirekten und

sonstigän Leistungszelten sowie die üblichen Ausfallzeiten durch Urlaub,

Krankheit, Fortbildung etc.

als

*Für die ErgänzungsPauschale
litätsbericht nachzuweisenPersonal vorzuhalten und im Qua

Die Anzahl der Personalstellen für die Unterstützung richtet sich nach der

Die direkten Zeiten

5.3 AnzahlU
zungspersonal
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Woche2 Stdstd Woche2
2 Std Wochestd Woche
2 Std15 Wochestd4
2 Std WocheWoche22 78 Std5

ten

rchschnitt vorzuhal-*Mindestens '1 ,75 Stunden Pro Woche sind im Jahresdu

Rahmen von Einzefverhand
geschlossen werden.

ndteil des Wohntrainings.
in begründeten Fällen im

ng mit der Fachbehörde

Bestan erd nichtistitschaftneEi RegelRufbere
könnenn ber RufbereitschaftenVere nbaru nge

mm uAbstinlungen

5.4 Rufbereitschaft

d keine Leistungen desArbeit und Maßnahmen der Tagesstrukturierung sin

Wohntrainings
agesstruktur5.5

t-Leischedien fachlich-pädagogmfasstulichefach LeituDie g/Koordination
rbrin-icherun der Leuination dn Qua itätss istungsedieSOWIE Koord stung

G S,Hin dendeistund Bestandteil Betreuungsschlüsselu ngs

5.6. Fachliche Lei'
tung/Koordination

Umfasst in Wohnangeboten
Pflege der gemeinschaftlich

in Gruppen die notwendigen Leistungen zur
genutzten Räumlichkeiten und Ausstattungs-

gegenstände

Hauswirtschaft/
Reinigung

5.7

lnstandsetzung und -haltung der gem

ten und Ausstattungsgegenstände.

zurLeistu nndieh ineboten gennotwendigeGU lnmfasst Wo ruppennang
kei-Räenutäen lichu micheinschaftl s

Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichke
schäftsführung u nd Verwaltung'

derdun Grundsätzenan denn ordnistrleisten el ungsgemäßeZu gewäh
Ge-Sundit ausgerichteteparsamkeit

5.9 Geschäftsführung
und allgemeine
Verwaltung

kräfte.

Bei wohnangeboten in Gruppen gehören ggfs. auch die Ausstattung von

gemeinschailich genutzten Räumen (2. B. Gemeinschaftsküche, Gruppen-

i"ur u. ä.) und dämit verbundenen technischen Vorrichtungen und Anla-

gen zum Leistungsumfang.

fürsche Ausstattuura lichem ndu ngtechndieist notwen dige
dEinsatz erndu obilen Betreuungs-Venrvaltung (mKoordinationLeitung

Räumliche und
sächliche Ausstat-
tung (Betriebsnot-
wendige Anlagen)

6.

Strukturqualität
. Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
e Vorliegen eines Betreuungsvertrages,
r Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Konzeptes

r regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsu-

pervislon u. bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung
r Kooperation im regionalen Versorgungssystem

Prozessqualität
. Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation

und Koordination des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der

Betroffenen, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen

o flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
. Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten

und Reflexion des Zielerreichua
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gemäß der individuellen Hilfeplanziele
Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der

Maßnahmen

8. Vergütung Die Leistungen des Wohntrainings werden vergütet

a.) nach Hilfebedarfsgruppen gewichtete Maßnahmepauschalen zur

Abgeltung der sich aus den jeweiligen Betreuungsschlüsseln..erge-

benden direkten und indirekten Leistungszeiten und zur anteiligen

Deckung des sonstigen, der Unterstützung nicht direkt zurechen-

baren Läistungsaufirands für Leitung, Verwaltung und Sachmitte-

leinsatz,

b.) durch eine Grundpauschale zur anteiligen Abdeckung der Leistun-

gen für Geschäftsführung, Veruvaltung und Sachmitteleinsatz' so-

weit nicht durch a) erfasst,

c.) durch einen lnvestitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die.sich

aus der Anschaffung, Nutzung und Erhaltung der Anlagen und

Ausstattungen, soweit sie nicht dem individuellen Wohnen zuzu-

rechnen sind, ergeben.

d.) durch eine Ergänzungspauschale für das Leistungsmodul Wohn-

training

Anlaqe 2.5 zum BremLRV SGB lX
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